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(2) Für Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die
nach bisherigem Recht gegenüber der Anerken-
nungsbehörde benannt worden sind, gilt die Be-
freiung gemäß Absatz 1 entsprechend.“

Artikel 2 
Verordnung über den Bau von Betriebsräumen 

für elektrische Anlagen (EltBauVO)2)
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§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Aufstellung von
1. Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspan-

nungen über 1 kV,
2. ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bauord-

nungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechni-
sche Anlagen und

3. zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrecht-
lich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anla-
gen

in Gebäuden.
Die Verordnung gilt auch für die Aufstellung von Ener-
giespeichersystemen in Form von Akkumulatoren für 
die allgemeine Stromversorgung.
(2) Die Verordnung gilt nicht für
1. die Aufstellung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

und 2 genannten elektrischen Anlagen sowie der
Energiespeichersysteme nach Satz 2 in
a) ausschließlich zu diesem Zweck genutzten

freistehenden Gebäuden oder
b) durch Brandwände abgetrennten Gebäudetei-

len,

2)  Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

2. die in § 1 Absatz 1 Nummer 3 genannten zentralen
Anlagen mit einer Gesamtkapazität von nicht mehr
als 2 kWh, für die nur verschlossene Batterien ver-
wendet werden, und

3. Energiespeichersysteme mit einer Batteriekapazi-
tät von insgesamt nicht mehr als 20 kWh für die
allgemeine Stromversorgung in Gebäuden.

§ 2
Begriffsbestimmung

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Be-
triebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur Unter-
bringung von Einrichtungen im Sinne des § 1 dienen.

Zentrale Batterieanlagen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 sind Sicherheitsstromversorgungsanlagen, 
die sicherheitstechnische Anlagen versorgen, deren 
Wirkungsbereich sich auf mehrere Räume, Geschosse, 
Brandabschnitte oder das gesamte Gebäude erstreckt.

§ 3
Erfordernis elektrischer Betriebsräume

Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen 
nach § 1 Absatz 1, getrennt nach Anlagen gemäß Num-
mern 1 bis 3, in jeweils eigenen elektrischen Betriebs-
räumen untergebracht sein.

Elektrische Betriebsräume für Anlagen nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 dienen dem Schutz der 
darin untergebrachten sicherheitstechnischen Anlagen 
im Hinblick auf deren bestimmungsgemäße Funktion 
im Brandfall. Elektrische Betriebsräume für Anlagen 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Energie-
speichersysteme nach § 1 Absatz 1 Satz 2 dienen dem 
Schutz gegenüber Gefahren, die von diesen Anlagen 
ausgehen können, sowie dem Schutz dieser Anlagen 
im Brandfall.

§ 4
Allgemeine Anforderungen  

an elektrische Betriebsräume

(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet
sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugäng-
lichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher er-
reichbar sind und durch nach außen aufschlagende
Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können;
sie dürfen von notwendigen Treppenräumen nicht un-
mittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb
elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf
nicht länger als 35 m sein.

(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein,
dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet
und betrieben werden können; sie müssen eine lichte
Höhe von mindestens 2 m haben. Über Bedienungs- 
und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von
mindestens 1,90 m vorhanden sein.
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(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieb-
lichen Anforderungen entsprechend wirksam be- und
entlüftet werden.

(4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen
und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweili-
gen elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vor-
handen sein. Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheits-
stromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen
Installationen in elektrischen Betriebsräumen nach § 1
Nummer 3.

§ 5
Zusätzliche Anforderungen an  

elektrische Betriebsräume für Transformatoren 
und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV

(1) Raumabschließende Bauteile elektrischer Betriebs-
räume für Transformatoren und Schaltanlagen mit
Nennspannungen über 1 kV, ausgenommen Außen-
wände und Dächer, sind feuerbeständig auszuführen.
Der erforderliche Raumabschluss zu anderen Räumen
darf durch einen Druckstoß aufgrund eines Fehlerlicht-
bogens nicht gefährdet werden.

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbst-
schließend und rauchdicht sein sowie im Wesentlichen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie
ins Freie führen, genügen selbstschließende Türen aus
nichtbrennbaren Baustoffen. An den Türen muss außen
ein Hochspannungswarnschild angebracht sein

(3) Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformato-
ren mit Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit
mit einem Brennpunkt ≤ 300 °C als Kühlmittel muss
mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder
über einen Vorraum ins Freie führen. Der Vorraum darf
auch mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen
Räumen in Verbindung stehen.

(4) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 3 Satz 1
dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fuß-
boden mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt.
Sie dürfen auch nicht in Geschossen über dem Erdge-
schoss liegen.

(5) Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar oder
über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem Frei-
en be- und in das Freie entlüftet werden. Lüftungslei-
tungen, die durch andere Räume führen, sind feuerbe-
ständig herzustellen. Öffnungen von Lüftungsleitungen
zum Freien müssen Schutzgitter haben.

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge.

(7) Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- 
und Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden kön-
nen. Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils
bis zu 1 000 l Isolier- und Kühlflüssigkeit in einem
elektrischen Betriebsraum genügt es, wenn die Wän-
de in der erforderlichen Höhe sowie der Fußboden
undurchlässig ausgebildet sind; an den Türen müssen
entsprechend hohe und undurchlässige Schwellen vor-
handen sein.

§ 6
Zusätzliche Anforderungen an elektrische 

Betriebsräume für  
ortsfeste Stromerzeugungsaggregate

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate
zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebe-
ner sicherheitstechnischer Anlagen, ausgenommen Au-
ßenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funkti-
onserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden
Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 Ab-
satz 5 Satz 1 und 3 und Absatz 6 gelten entsprechend;
für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen,
gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstandsfähig-
keit der Türen muss derjenigen der raumabschließen-
den Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbst-
schließend sein.
(2) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 1 Satz 1
müssen frostfrei sein oder beheizt werden können.

§ 7
Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur Versor-
gung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicher-
heitstechnischer Anlagen, ausgenommen Außenwände,
müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der
zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwider-
standsfähigkeit ausgeführt sein.
§ 5 Absatz 5 Satz 1 und 3 und § 6 Absatz 2 gelten ent-
sprechend; für Lüftungsleitungen, die durch andere
Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend.
Für elektrische Betriebsräume, die nur der Aufstellung 
von verschlossenen Batterien mit einer Gesamtkapazi-
tät von maximal 20 kWh dienen, kann abweichend von 
Satz 2 auf eine Lüftung verzichtet werden.
Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derje-
nigen der raumabschließenden Bauteile entsprechen; 
die Türen müssen selbstschließend sein. An den Türen 
muss ein Schild „Batterieraum“ angebracht sein.
(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach
Absatz 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen aufge-
stellt werden, müssen an allen Stellen für elektrostati-
sche Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfähig
sein.

§ 8
Zusätzliche Anforderungen an 

elektrische Betriebsräume  
für Energiespeichersysteme

Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für Energiespeichersysteme müssen der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und 
Stützen des Geschosses, in dem der elektrische Be-
triebsraum errichtet wird, entsprechen, mindestens 
aber feuerhemmend sein. Der sichere Betrieb der Ener-
giespeichersysteme ist zu gewährleisten; soweit erfor-
derlich, sind die elektrischen Betriebsräume dafür zu 
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beheizen oder zu kühlen. Elektrische Betriebsräume 
müssen entraucht werden können und über eine selbst-
tätige Löschanlage verfügen, wenn die Gesamtkapazi-
tät der Energiespeichersysteme innerhalb eines elekt-
rischen Betriebsraumes insgesamt mehr als 100 kWh 
beträgt. § 7 Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 9
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der 
elektrischen Betriebsräume und die Art der elektri-
schen Anlagen enthalten.

Artikel 3 
Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO)3)

§ 1
Für
1. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Stahlbauteile auf der Baustelle,
2. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Aluminiumbauteile auf der Baustel-
le,

3. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-
lung von Betonstahlbewehrungen,

4. die Ausführung von Klebearbeiten zur Herstellung
tragender Holzbauteile und von Brettschichtholz,

5. die Herstellung und den Einbau von Beton mit
höherer Festigkeit und anderen besonderen Eigen-
schaften (Beton der Überwachungsklasse 2 oder 3)
auf Baustellen, die Herstellung von vorgefertigten
tragenden Bauteilen aus Beton der Überwachungs-
klasse 2 oder 3 sowie die Herstellung von Trans-
portbeton,

6. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen,
deren Standsicherheit gefährdet ist,

7. die Ausführung von nachträglichen Bewehrungs-
anschlüssen mit eingemörtelten Bewehrungsstäben

müssen der Hersteller und der Anwender über Fach-
kräfte mit besonderer Sachkunde und Erfahrung sowie 
über besondere Vorrichtungen verfügen. Die erforder-
liche Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fach-
kräfte sowie die erforderlichen Vorrichtungen bestim-
men sich nach der nach § 86a der Landesbauordnung 
(LBO) von von der obersten Bauaufsichtsbehörde 
bekannt gemachten Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VVTB), Erlass des Ministeriums 
für Inneres, Bauen und Sport zur Änderung der Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (MVV TB), in der jeweils geltenden Fassung der 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
einschließlich der dort aufgeführten Anlagen in den 
Fällen des Satzes 1

3)  Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

— Nummer 1 nach der lfd. Nummer A 1.2.4.1,

— Nummer 2 nach der lfd. Nummer A 1.2.4.3,

— Nummer 3 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.4,

— Nummer 4 nach der lfd. Nummer A 1.2.5.1,

— Nummer 5 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.1,

— Nummer 6 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.2,

— Nummer 7 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.7.

§ 2

Die Hersteller und Anwender haben vor der erstmali-
gen Durchführung der Arbeiten nach § 1 und danach 
für Tätigkeiten nach

1. § 1 Nummer 1 bis 3, 5, 6 und 7 in Abständen von
höchstens drei Jahren

2. § 1 Nummer 4 in Abständen von höchstens fünf
Jahren

gegenüber einer nach § 25 Absatz 1 Nummer 6 der 
Landesbauordnung anerkannten Prüfstelle nachzuwei-
sen, dass sie über die vorgeschriebenen Fachkräfte und 
Vorrichtungen verfügen.

§ 3

(1) Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfah-
rung sowie besondere Vorrichtungen nach § 1 Satz 1
sind nicht erforderlich, wenn mit einer anderen Lösung
in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des
§ 3 Absatz 1 der Landesbauordnung erfüllt werden.

(2) Die Erfüllung der Anforderungen nach § 1 Satz 2
kann auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union belegt werden.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzel-
fall gestatten, dass Bauprodukte, Bauarten oder Teile
baulicher Anlagen abweichend von den Regelungen in
den §§ 1 und 2 hergestellt werden, wenn nachgewiesen
ist, dass Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 der Lan-
desbauordnung nicht zu erwarten sind.

Artikel 4 
Änderung der Verordnung über die 

Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen nach 
der Landesbauordnung (Prüfberechtigten- und 

Prüfsachverständigenverordnung – PPVO)

Die Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenver-
ordnung vom 26. Januar 2011 (Amtsbl. I S. 30), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 
16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 456), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Anlage 2 zu den §§ 13 Absatz 4 Satz 1 und 19
Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:


